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§ 27 AllgBergpVO Sicherung gegen
Wasser- und Wetterdurchbruche.

AllgBergpVO - Allgemeine Bergpolizeiverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Sind in der Nahe von Grubenbauen Standwasser, schlagende, bdse oder matte Wetter (schlechte Wetter) oder
wasserreiches Gebirge bekannt oder zu vermuten, so mul3 einem plotzlichen Wasser- oder Wetterdurchbruch
und den damit verbundenen Gefahren durch geeignete MalRinahmen vorgebeugt werden.

Hiezu gehoren insbesondere:

1. a)die Belassung ausreichender Bergfesten gegen die Hohlrdume oder Gebirgsteile, in denen Ansammlungen
von Wasser oder schlechten Wettern vermutet werden,
2. b)die Beschrankung des Streckenquerschnittes auf das unbedingt notwendige MaR,
3. c)die moglichste Einschrankung der SchieRarbeit vor Ort und das Ziinden von einer Stelle aus, an der die
Beschaftigten bei einem Durchbruch gegen unmittelbare Gefahrdung gesichert sind,
4. d)der besonders sorgfaltige Ausbau der aufgefahrenen Grubenbaue,
5. e)das Vorbohren vor Ort, wobei Vorkehrungen zu treffen sind, die ein rasches AbschlieRen der Bohrldcher
beim Anfahren von Wasser oder schlechten Wettern ermdglichen,
6. f)der Einbau von Sicherheitstiren (Dammtlren, Wetterttren) oder, wenn es sich um Wasseransammlungen
von geringem Druck handelt, von Holzverlagen,
7. g)die Unterlassung des Abbaues, wenn ein gefahrlicher Wetter- oder Wasserdurchbruch durch den Abbau
zu erwarten ist,
8. h)das Lésen des Wassers oder der schlechten Wetter nur nach Anweisung des Betriebsleiters und in
Anwesenheit einer Aufsichtsperson,
9. i)die Vorsorge fur eine gefahrlose Ableitung des Wassers (insbesondere durch eine ausreichende
Wasserhaltung) oder der schlechten Wetter nach allfalligen Durchbrichen,
10. k)(Anm.: richtig: j) die Verwendung elektrischen Geleuchtes @ 252 Abs. 1), wenn die Méglichkeit des
Einstromens schlagender Wetter besteht.
2. (2)Solche SicherheitsmaRnahmen sind nétigenfalls auch zur Verhitung von Soledurchbriichen aus den
Sinkwerkern der Salzbergbaue zu treffen.
3. (3)Wird vorgebohrt, so mussen Aufzeichnungen Uber Zahl, Stellung und Tiefe der Bohrldcher sowie tUber
Ergebnisse des Vorbohrens gefiihrt werden.
4. (4)In jedem Falle mufR fur einen gesicherten und nétigenfalls sachgemal? beleuchteten, durch Richtungspfeile
bezeichneten Fluchtweg Sorge getragen und darauf Bedacht genommen werden, dal die in anderen
Grubenraumen beschaftigten Arbeiter durch einen etwaigen Durchbruch nicht gefahrdet werden.

In Kraft seit 01.10.1975 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/allgbergpvo/paragraf/252

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 27 AllgBergpVO Sicherung gegen Wasser- und Wetterdurchbrüche.
	AllgBergpVO - Allgemeine Bergpolizeiverordnung


